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"Experten geben Auskunft" 
————————————————————————————————————— 
 

Frage 10: Rückspiegel  
————————————————————————————————————— 
Frage: 
Motorwagen müssen links und rechts aussen je einen Rückspiegel tragen, womit 
der Führer oder die Führerin die Fahrbahn seitlich neben dem Aufbau und nach 
hinten mindestens 100 m weit leicht überblicken kann (Art. 112 VTS). 
Motorfahrzeuge, die sichthemmende Ladungen oder Anhänger mitführen, müssen 
links und rechts aussen je einen Rückspiegel tragen, der dem Fahrer erlaubt, die 
Fahrbahn seitlich neben den Ladungen oder Anhängern und nach hinten mindes-
tens 100 m weit zu überblicken. Ausgenommen sind landwirtschaftliche Motorfahr-
zeuge, die Anhänger mit einer mehr als 2,55 m breiten Ladung ziehen (Art. 58 
VRV). 
Ab welcher Breite muss ein Fahrzeug diese Vorschrift nicht mehr einhalten? Kann 
davon ausgegangen werden, dass sobald eine Ausnahmebewilligung für seitlichen 
Überhang besteht und/oder die Gesamtbreite 2,60 m übersteigt, die Sicht nach 
hinten nicht mehr über die Aussenspiegel gewährleistet sein muss? Wie verhält 
sich das bei einem landwirtschaftlichen Fahrzeug, welches Strohballen oder loses 
Heu geladen hat, das breiter als das Fahrzeug misst, jedoch unter 3,0 m oder 2,55 
m Gesamtbreite liegt? 
————————————————————————————————————— 

Antwort: 
Als Zulassungsvorschrift gilt Artikel 112 Absatz 1 VTS für alle Motorwagen, und 
zwar unabhängig der Fahrzeugbreite (z.B. auch für einen 3,00 m breiten Autokran). 
Als Verkehrsregel gilt Artikel 58 Absatz 5 VRV für Fahrzeuge mit gesetzeskonfor-
men Abmessungen und Ladungen (z.B. 1,60 m breiter PW mit 2,55 m breitem An-
hänger). Bei Transporten, welche die gesetzlichen Limiten überschreiten, muss die 
Bewilligungsbehörde nötigenfalls entsprechende Auflagen verfügen (Art. 84 VRV). 
Auf landwirtschaftlichen Fahrten darf die Ladung aus Strohballen breiter sein als 
das Motorfahrzeug und der Anhänger, jedoch nicht mehr als 2,55 m (Art. 73 Abs. 2 
Bst. b VRV). Die "Rückspiegelregelung" ist also einzuhalten. Beim Transport von 
losem Heu gilt keine Höchstbreite (Art. 73 Abs. 2 Bst. c VRV); überschreitet das 
lose Heu die Breite von 2,55 m, muss die "Rückspiegelregelung" also nicht mehr 
erfüllt sein (der Transport gilt jedoch nicht als Ausnahmetransport). 
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